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1. Geltungsbereich der Kleingartenordnung

1.1. Inkrasetzung
Diese Kleingartenordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 14.
November 2013 beschlossen und mit dem Tag der Beschlussassung in Kra
gesetzt. Sie tri an die Stelle der bisherigen Kleingartenordnung vom 20.
November 2004, die mit der hier vorliegenden Kleingartenordnung ihre
Gülgkeit verliert.

1.2. Sachlicher Geltungsbereich und Pachtverhältnis
Diese Kleingartenordnung gilt in allen Kleingartenanlagen der Mitgliedsvereine
des Stadtverbandes Leipzig der Kleingärtner e. V. unter Berücksichgung der
Regelungen der nachstehenden Zier 1.3. Sie ist bindend ür alle Pachtverhält-
nisse der Kleingärtnervereine mit dem Stadtverband und ür alle Pachtverhält-
nisse über Kleingärten. Sie ist Bestandteil der bestehenden und zukünig
abzuschließenden Pachtverträge. In Verbindung mit den Pachtverträgen und
den Beschlüssen der Kleingärtnerorganisaonen besmmt diese Kleingarten-
ordnung die Rechte und Pichten der Vertragsparteien. Nacholgend wird die
Bezeichnung „Stadtverband“ verwendet.

1.3. Modizierung durch die Kleingärtnervereine
Der Kleingärtnerverein ist berechgt, diese Kleingartenordnung entsprechend
den Besonderheiten seiner Kleingartenanlage zu modifzieren. Solange vom
Kleingärtnerverein keine Modifzierungen dieser Kleingartenordnung vorge-
nommen werden, gilt uneingeschränkt die hier vorliegende Kleingartenord-
nung. Modifzierungen düren dieser Kleingartenordnung nicht widersprechen.
Hat der Kleingärtnerverein ergänzende Beschlüsse zu den Kleingartenordnun-
gen vom 14. Mai 1994, vom 20. November 1999 bzw. vom 20. November 2004
geasst, gelten diese ergänzenden Beschlüsse bis zu einer Modifzierung der
hier vorliegenden Kleingartenordnung durch den Kleingärtnerverein weiter, so-
weit diese ergänzenden Beschlüsse der hier vorliegenden Kleingartenordnung
nicht widersprechen.

1.4. Personeller Geltungsbereich
Diese Kleingartenordnung gilt neben dem in Zier 1.2. besmmten Geltungs-
bereich ür alle Personen, die sich in einer Kleingartenanlage gemäß Zier 1.2.
aualten. Der Kleingärtnerverein handelt und erklärt sich durch die laut Sat-
zung des Kleingärtnervereins zur Vertretung berechgten Mitglieder des Vor-
standes sowie durch weitere Vereinsmitglieder und beauragte Personen, die
gemäß Satzung oder durch Vereinsorgane dazu legimiert sind. Nacholgend
wird daür die Bezeichnung „Kleingärtnerverein“ verwendet.
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2. Verhaltensregeln in der Kleingartenanlage

2.1. Öentliche Zugänglichkeit
Die Önungs- und Schließzeiten der Kleingartenanlage legt der Kleingärtner-
verein in Absmmung mit dem Stadtverband est. Sie sind durch Aushang an
den Eingängen bekannt zu machen, die öentlich zugänglich sind. Der Klein-
gärtnerverein kann eine Besucherordnung erstellen.

2.2. Verhaltensgrundsätze

2.2.1.
Oberster Grundsatz ür das Verhalten in der Kleingartenanlage ist die Verpich-
tung zur gegenseigen Achtung und Rücksichtnahme.
Der Kleingartenpächter ist zu einem rücksichtsvollen, au den Erhalt und die
Fesgung des Friedens in der Kleingärtnergemeinscha gerichteten Verhalten
verpichtet. Er dar die Nutzer anderer Kleingärten und an die Kleingartenanla-
ge angrenzender Grundstücke nicht durch unnögen Lärm, Geräusche, Gase,
Dämpe, Gerüche, Anwendung von Panzenschutzmieln u.ä. stören bzw. be-
läsgen.

2.2.2.
Der Kleingartenpächter ist nicht berechgt, den Pachtgegenstand zur Aus-
übung gewerblicher oder erwerbsmäßiger Tägkeiten zu nutzen.

2.2.3.
Der Kleingartenpächter ist verpichtet, einen au den Erhalt des Friedens in der
Kleingärtnergemeinscha entsprechenden Einuss auch au seine Angehöri-
gen und au andere Personen, die sich mit seiner Zusmmung im Kleingarten
und in der Kleingartenanlage aualten, zu nehmen. Verletzungen der Kleingar-
tenordnung durch Angehörige und andere vorgenannte Personen werden dem
betreenden Kleingartenpächter als eigenes Fehlverhalten zugerechnet.

2.2.4.
Das Austellen und Nutzen von Campingzelten, die nach ihrer Größe, Be-
schaenheit und Ausstaung zum Übernachten geeignet sind, ist nicht ge-
staet.

2.2.5.
Der Kleingartenpächter und andere Personen düren den Kleingarten nicht als
Wohnstäe bzw. Wohnsitz, Zweitwohnsitz, Postanschri oder dergleichen be-
nutzen und gegenüber der Einwohnermeldestelle oder anderen Ämtern und
Behörden im vorstehenden Sinne angeben.
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2.2.6.
Der Kleingartenpächter hat mit seinem Verhalten dazu beizutragen, dass krimi-
nellen Handlungen nicht Vorschub geleistet wird. Insbesondere ist die Brand-
last der Baulichkeiten und baulichen Anlagen au ein Minimum zu begrenzen.
Das persönliche Eigentum, das sich im Kleingarten befndet, ist ausreichend zu
sichern. Die Eingangstore zur Kleingartenanlage sind außerhalb der estgeleg-
ten Önungs- und Schließzeiten ür die allgemeine Zugänglichkeit durch jeden
Kleingartenpächter verschlossen zu halten.

2.2.7.
Den Auorderungen des Kleingärtnervereins, die der Durchsetzung der Klein-
gartenordnung dienen, hat der Kleingartenpächter Folge zu leisten.

2.3. Verhaltensanorderungen

2.3.1.
Tägliche Miagsruhe ist die Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

2.3.2.
Unter Berücksichgung der gesetzlichen Ruhezeiten und der Interessen der be-
nachbarten Kleingartenpächter kann der Vorstand des Kleingärtnervereins
während der Durchührung von Baumaßnahmen dem Bauherrn eine Ausnah-
megenehmigung erteilen.

2.3.3.
An Sonn- und Feiertagen düren motorbetriebene Garten- bzw. Bodenbearbei-
tungsgeräte und lärmerzeugende Gartengeräte nicht benutzt sowie sonsge
lärmerzeugende Arbeiten nicht durchgeührt werden. Ihre Benutzung bzw.
Durchührung ist werktags (Montag bis Samstag) in der Zeit von 07:00 Uhr bis
13:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr gestaet. In wohngebietsnahen
Kleingartenanlagen sind auch werktags (Montag bis Samstag) die in der jeweils
gülgen Polizeiverordnung estgelegten Zeiten zum Schutz gegen Lärmbeläs-
gung einzuhalten.

2.3.4.
Das Miühren und die Benutzung vonWaen jeglicher Art sind in der Kleingar-
tenanlage verboten. Der Umgang mit waenähnlichen Geräten und Mieln,
Feuerwerkskörpern u.ä. ist in der Kleingartenanlage nicht gestaet, soweit die-
ser den gesetzlichen Regelungen widerspricht bzw. dadurch Beeinträchgun-
gen oder Geährdungen von Personen oder Gegenständen eintreten können.
Ausnahmen bedüren einer behördlichen Genehmigung.
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2.3.5.
Dem Verpächter bzw. dessen Beauragten ist nach vorheriger Anmeldung in
einer angemessenen Frist der Zutri zum Kleingarten, zu den Baulichkeiten
und Anlagen zur Überprüung der Einhaltung dieser Kleingartenordnung, der
pachtvertraglichen Regelungen sowie zur Kontrolle zu gewähren.
Der Verpächter bzw. dessen Beauragter hat das Recht, den Kleingarten dann
zu betreten, wenn ihm trotz nachweislicher Auorderung der Zutri nicht ge-
währt wurde bzw. der Pächter über den Zeitraum eines halben Jahres den
Pachtgegenstand nicht bewirtschaet bzw. genutzt hat. Unberührt davon blei-
ben die gesetzlichen Notwehr- und Notstandsrechte. In diesen Fällen ist der
Verpächter zum Betreten des Kleingartens und zum Önen und Betreten der
Baulichkeiten und Anlagen berechgt.

2.3.6.
Das Benutzen von Fahrrädern, Rollern, Rollschuhen, Skateboards, Inline-Ska-
tern u.ä. Fortbewegungsmieln richtet sich nach den Regelungen des Vorstan-
des der Kleingartenanlage und hat nach dem Grundsatz der Vorsicht und
gegenseigen Rücksichtnahme zu erolgen. Au Krankenahr- und Rollstühle so-
wie ähnliche Fortbewegungshilen und au Kinderwagen ist besondere Rück-
sicht zu nehmen. Die Benutzung vorgenannter Bewegungsmiel erolgt
ausschließlich au eigene Geahr der Nutzer.

2.3.7.
Verkehrswege, Parkächen u.ä. düren zur Wahrung der rechtlich geschützten
Interessen der Bodeneigentümer und zur Beolgung von Gesetzen und kommu-
naler Regelungen und Zuständigkeiten au dem Gelände der Kleingartenanlage
nur nach vorheriger Zusmmung des Stadtverbandes, der die erorderliche Ge-
nehmigung beim Bodeneigentümer einholt, angelegt werden. Das Beahren
der Kleingartenanlage mit Kraahrzeugen und anderen motorbetriebenen
Fahrzeugen ist, soweit keine Ausnahmesituaonen (lebensbedrohliche Zustän-
de ür Menschen, Bekämpung von Geahren ür Sachen, die Sicherheit der
Kleingartenanlage und angrenzender Grundstücke) oder keine Ausnahmege-
nehmigungen des Vorstandes der Kleingartenanlage vorliegen, verboten. Das
Parken von Kraahrzeugen, anderen motorbetriebenen Fahrzeugen, von
Wohn- und Campingahrzeugen sowie von Anhängerahrzeugen jeglicher Art
innerhalb der Kleingartenanlage ist nur au den daür ausgewiesenen Flächen
und nach erteilter Zusmmung des Vorstandes der Kleingartenanlage erlaubt.
Es ist verboten, diese in Kleingärten au- und abzustellen, instand zu setzen und
zu reinigen. Das genehmigte Beahren der Kleingartenanlage hat in Schrige-
schwindigkeit zu erolgen. Fahrten sind zu unterlassen, wenn das Beahren der
Kleingartenanlage wegen Regen, Schneeschmelze u.ä. Umständen zu Schäden
an den Gemeinschasächen ühren kann. Für Schäden, die am Gemein-
schaseigentum im Zusammenhang mit dem Beahren der Kleingartenanlage
verursacht werden, haet der Erlaubnisträger. Der Vorstand der Kleingartenan-
lage haet nicht ür Schäden am Eigentum des Erlaubnisträgers.
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2.3.8.
Das Lagern von Geräten, Baumaterialien, Bauschu, Erde, Stalldung usw. au
Gemeinschasächen ist nur mit Genehmigung des Kleingärtnervereins beris-
tet gestaet. Der Lagerplatz ist ausreichend zu kennzeichnen und zu sichern
sowie nach der Benutzung zu reinigen. Fahrräder, Kinderwagen, Transportgerä-
te usw. sind im Kleingarten abzustellen.

2.3.9.
Der Kleingartenpächter hat die an seinen Kleingarten angrenzendenWege sau-
ber zu halten und zu pegen.

2.3.10.
Der Kleingartenpächter ist verantwortlich daür, dass durch die sich in seinem
Kleingarten befndlichen Bäume, Sträucher, Ziergewächse u.ä. kein Überhang
bzw. kein Überwuchs au benachbarte Kleingärten, au die Gemeinschasä-
chen oder au Nachbargrundstücke entsteht und diese dadurch beeinträchgt
werden. Von den Kleingärten düren keine Geahren ausgehen; die Verkehrssi-
cherheit ist zu gewährleisten.

2.4. Halten und Miühren von Tieren in der Kleingartenanlage

2.4.1.
Mitgeührte Tiere sind von Kinderspielplätzen und anderen der Erholung die-
nenden Grünächen der Kleingartenanlage ernzuhalten. Der Tierhalter bzw.
der Tierührer hat daür zu sorgen, dass mitgeührte Tiere ihre Notdur nicht
au den Gemeinschasächen verrichten. Dennoch abgelagerte Exkremente
(Tierkot) sind soort vom Tierhalter bzw. Tierührer zu beseigen und ord-
nungsgemäß zu entsorgen. Hierzu ist ein geeignetes Hilsmiel ür Aunahme
und Transport mitzuühren.

2.4.2.
Werden Tiere in der Kleingartenanlagemitgeührt, so ist der Tierhalter bzw. der
Tierührer zu einer artgerechten Führung und ständigen Beausichgung des
mitgeührten Tieres verpichtet. Außerhalb der Kleingärten sind Hunde stets
von einer zur Führung geeigneten Person an der Leine zu ühren. Die Leinen-
länge dar maximal 2 Meter betragen. Der Tierhalter bzw. Tierührer hat daür
Sorge zu tragen, dass durch mitgeührte Tiere jegliche Beläsgung, Geähr-
dung, Schädigung und Verängsgung anderer Personen und Tiere sowie von
Gegenständen vermieden wird. Mitgeührte Tiere düren andere Kleingärten
nicht ohne Zusmmung des betreenden Kleingartenpächters ausuchen. Der
Vorstand der Kleingartenanlage kann ür besmmte Hunderassen wegen ihrer
Schulterhöhe, ihres Gewichts oder ihres Verhaltens einen Maulkorbzwang be-
smmen. Tiere wildlebender Arten sowie geährliche Hunde düren in Klein-
gartenanlagen bzw. Kleingärten nicht mitgeührt werden. Geährliche Hunde
sind Hunde, die sich gegenüber Menschen und Tieren als bissig erwiesen ha-
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ben, die zum Hetzen oder Reißen von Wild- oder Nutzeren neigen, die durch
Zucht, Haltung oder Ausbildung eine gesteigerte Aggressivität entwickelt ha-
ben und aus diesem Grund Menschen oder Tiere angreien können.
(Beachte hierzu das Gesetz des Sächsischen Landtages zum Schutz der Bevölke-
rung vor geährlichen Hunden i.d.F. vom 31.07.2008 [in Verbindung mit der ür
den Freistaat Sachsen gülgen Rasseliste]).

2.4.3.
Beim Miühren von Katzen ist der Schutz der Vögel zu gewährleisten. Es ist zu
verhindern, dass Katzenkot zu einer Verseuchung des Muerbodens und damit
zu einer Geahrenquelle ür die Gesundheit von Menschen wird. Das gezielte
Anlocken und Füern von wild bzw. reilebenden Katzen ist nicht gestaet.

2.4.4.
Au Gemeinschasächen düren Volieren, Taubenhäuser und Einrichtungen
zur Bienenhaltung augestellt werden. Die Tierhaltung in Kleingärten ist nicht
gestaet. Ausgenommen ist die durch den Vorstand der Kleingartenanlage ge-
nehmigte Bienenhaltung. Hierür kann der Vorstand der Kleingartenanlage an
den betreenden Kleingartenpächter Auagen erteilen. In Gartenteichen dür-
en Zierfsche gehalten werden.

2.4.5.
Es ist verboten, Tierkadaver im Kleingarten oder au Gemeinschasächen zu
vergraben.

3. Gemeinschasleistungen

3.1. Finanzielle Beiträge (Umlagen) und Gemeinschasarbeit
Der Kleingartenpächter ist verpichtet, sich entsprechend den Beschlüssen des
Kleingärtnervereins durch fnanzielle Beiträge (Umlagen) und Gemeinschas-
arbeit (Arbeitsleistungen) an Maßnahmen zu beteiligen, die dem Erhalt und
der Verschönerung der Kleingartenanlage und damit der Realisierung der Ver-
einszwecke dienen.

3.2. Erbringung der Gemeinschasarbeit
Arbeitsleistungen sind vom Kleingartenpächter persönlich zu erbringen. Die
Vertretung ist nur mit Zusmmung des Kleingärtnervereins und au eigene Ge-
ahr des Kleingärtners bzw. der anderen Person möglich. Der Kleingärtnerver-
ein kann den Nachweis des Versicherungsschutzes ür Personen verlangen, die
nicht Mitglied des Kleingärtnervereins sind. Eventuelle Regelungen zum Versi-
cherungsschutz ür gemeinschaliche Leistungen durch den Kleingärtnerver-
ein bleiben unberührt. Der Kleingartenpächter ist verpichtet, auch die ihm
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übertragenen Arbeiten zu erüllen, die sich ür den Kleingärtnerverein als An-
lieger im öentlich-rechtlichen Sinne ergeben.

4. Nutzung von Vereinseigentum

Wird vom Kleingartenpächter Vereinseigentum, wie Gemeinschaseinrichtun-
gen (z.B. Vereinsheim, Spielplätze usw.) und Geräte (z.B. Häcksler, Rasenmäher,
Betonmischer usw.) genutzt, ist peglich damit umzugehen. Die ür die Nut-
zung getroenen Festlegungen des Kleingärtnervereins sind zu beolgen. Wer-
den Schäden am Vereinseigentum estgestellt oder verursacht, sind diese
unverzüglich dem Vorstand des Kleingärtnervereins anzuzeigen.

5. Einriedung von Kleingartenanlagen und Kleingärten

5.1. Grundsätze ür die Einriedungen

5.1.1.
Kleingartenanlagen sind einzurieden. Die Kosten der Außeneinriedung trägt
der Kleingärtnerverein, soern daür eine Rechtspicht besteht. Die Kleingar-
tenanlage ist an den Eingängen mit der Vereinsbezeichnung zu beschildern.

5.1.2.
Kleingärten sind zu den Gemeinschasächen einzurieden und mit einem
Gartentor auszustaen. Das Gartentor ist mit der Nummer des Kleingartens zu
versehen. Die Herstellungs- und Unterhaltungskosten daür trägt der Kleingar-
tenpächter, soern er Eigentümer dieser Einriedung ist. Der Zugang zu den
Kleingärten hat über die Gemeinschasächen der Kleingartenanlage zu erol-
gen. Die Errichtung eines zusätzlichen Zugangs in den Außeneinriedungen ist
nicht gestaet.

5.1.3.
Einriedungen zwischen den Kleingärten sind zulässig. Die Herstellungs- und
Unterhaltungskosten trägt derjenige, der die Einriedung anstrebt. Die Einrie-
dungen sowie Art und Weise ihrer Ausührung richten sich nach den Regelun-
gen des Kleingärtnervereins. Unberührt davon bleibt die Verantwortung des
Kleingärtnervereins ür die Grenzbesmmung und –markierung zwischen den
Kleingärten.

5.1.4.
Hecken als Einriedungen zwischen den Kleingärten sind bis zu einer Höhe von
1,20 m staha. Bestehende Hecken als Einriedung sind so zu gestalten, dass
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eine Beeinträchgung der kleingärtnerischen Nutzung der angrenzenden Klein-
gärten ausgeschlossen ist.
Bei Neuanpanzung haben sich die benachbarten Kleingärtner über die An-
panzung und Unterhaltung zu einigen und zu gewährleisten, dass durch das
Vorhandensein von Hecken die kleingärtnerische Nutzung der betroenen
Kleingärten nicht beeinträchgt wird.

5.2. Höhe der Einriedungen
Die Außeneinriedung der Kleingartenanlage sowie Sichtschutzblenden und
Sichtschutzpanzungen innerhalb der Kleingärten an Sitzächen düren eine
Höhe von 1,80 m nicht überschreiten. Einriedungen zu den Gemeinschasä-
chen und zu den angrenzenden Kleingärten düren nicht höher als 1,20 m sein.
Ausgenommen davon sind Rankbögen über Gartentoren und Rankgerüste in-
nerhalb des Kleingartens.

5.3. Art und Weise der Einriedungen

5.3.1.
Die Art und Weise der Außeneinriedung der Kleingartenanlage und der Ein-
riedung der Kleingärten wird durch den Kleingärtnerverein unter Berücksich-
gung der Ortsüblichkeit geregelt.

5.3.2.
Einriedungen innerhalb der Kleingartenanlage sowie Rankgerüste, Sicht-
schutzblenden und Sichtschutzanpanzungen düren den Blick in die Einzelgär-
ten nicht verschließen.

5.3.3.
Die Materialwahl ür die Einriedungen soll die naturnahe Bewirtschaung und
Nutzung der Kleingartenanlage und der Kleingärten unterstreichen. Massive
Einriedungen sind innerhalb der Kleingartenanlage nicht staha. Die Ver-
wendung von Stacheldraht, Glas-, Draht- bzw. Nagelspitzen und ähnlicher ge-
ährlicher Materialien ist untersagt.

6. Gestaltung der Kleingärten

6.1. Kleingärtnerische Nutzung
Die Baulichkeiten, baulichen Anlagen, Anpanzungen sowie sonsgen Einrich-
tungen und Gegenstände sind im Kleingarten so zu errichten, zu gestalten bzw.
zu verwenden, dass der Bewirtschaung und kleingärtnerischen Nutzung im
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG entsprochen und damit der Charakter des
Pachtgegenstandes als Kleingarten gewahrt wird.
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6.2. Gartenteiche, Uerzonen und Nistgelegenheiten

6.2.1.
Das Errichten eines Gartenteiches ist mit Genehmigung des Vorstandes der
Kleingartenanlage staha. Die Wasseräche dar bei einem Kleingarten von
unter 400 m² Fläche 6 m² und von mehr als 400 m² Fläche 8 m² nicht überstei-
gen. Der anallende Aushub ist innerhalb des Kleingartens zu belassen. Bei Be-
endigung des Kleigartenpachtverhältnisses ist der Gartenteich au Verlangen
des Verpächters zu enernen. Der Pächter hat alle erorderlichen vorbeugen-
den Maßnahmen zur Geahrenbegrenzung zu treen.

6.2.2.
Zum Schutz und der Entwicklung von Flora und Fauna ist es im Rahmen der
kleingärtnerischen Nutzung und der naturnahen Gestaltung des Kleingartens
staha, Uerzonen anzulegen. Die Uerzone ist au 50% der Wasseräche des
Gartenteiches zu begrenzen. Die Uerzonen sollten vielälg gestaltet werden,
damit sich eine artenreiche Flora und Fauna entwickeln kann. Zur Erhaltung,
Vermehrung und dem Schutz von Vögeln und anderen Nützlingen sind Nisthil-
en sinnvoll zu integrieren.

6.3. Badebecken

6.3.1.
Das Errichten ortsester Badebecken z.B. in gemauerter oder betonierter Aus-
ührung ist nicht gestaet.

6.3.2.
Wird dem Kleingartenpächter das Austellen eines nicht ortsesten Badebe-
ckens vom Kleingärtnerverein genehmigt, ist der Kleingartenpächter verpich-
tet, Beeinträchgungen der benachbarten Kleingärten bzw. Grundstücke wie
z.B. durch Lärm-, Geräusch- und Geruchsbeläsgungen zu verhindern. Der
Standort des genehmigten Badebeckens, dessen Durchmesser nicht größer als
3,60 m sein dar, ist so zu wählen, dass mindestens 2,00 m Abstand zu den
Grenzen des Kleingartens gesichert ist. Es ist das Einverständnis der Nachbarn
einzuholen und dem Kleingärtnerverein schrilich vorzulegen. Werden dem
Badewasser chemische oder andere Zusätze beigegeben, ist das Abwasser in
einer Art und Weise zu entsorgen, die die umweltrechtlichen Besmmungen
umassend berücksichgt. Der Kleingartenpächter hat au Verlangen des Klein-
gärtnervereins den Nachweis über die verwendeten Zusätze und über deren
Entsorgung zu erbringen. Der vom Kleingartenpachtvertrag besmmte Pacht-
zweck dar durch das Austellen und die Benutzung des genehmigten Badebe-
ckens nicht beeinträchgt werden.
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6.3.3.
Bei Verstößen gegen die vorstehenden Bedingungen kann dem Kleingarten-
pächter die erteilte Genehmigung zum Austellen des Badebeckens jederzeit
entzogen werden.

6.4. Spielgeräte und –einrichtungen
Das Austellen von Spielgeräten und –einrichtungen innerhalb eines Kleingar-
tens richtet sich nach den Regelungen des Kleingärtnervereins und ist erlaub-
nispichg. Für sämtliche Spielgeräte und –einrichtungen innerhalb des
Kleingartens obliegt die Verkehrssicherungspicht dem Pächter des Kleingar-
tens.

7. Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung und Änderung

baulicher Anlagen

7.1. Errichtung baulicher Anlagen

7.1.1.
Die Errichtung der zur kleingärtnerischen Nutzung dienenden Baulichkeiten
(insbesondere Lauben) und Anlagen (wie Kleingewächshäuser und andere Ern-
teverrühungsanlagen) richtet sich nach den allgemeinen baurechtlichen Be-
smmungen in Verbindung mit dem BKleingG und ist nur mit vor Baubeginn
erolgter schrilicher Zusmmung des Kleingärtnervereins bzw. des Verpäch-
ters gestaet.
Die Fergstellung der Baumaßnahme ist anzuzeigen und vom Vorstand des
Kleingärtnervereins au Einhaltung der erteilten Erlaubnis und der gesetzlichen
Besmmungen zu überprüen. Erorderliche behördlicher Genehmigungen ür
die Errichtung solcher Baulichkeiten bleiben von dieser Kleingartenordnung
unberührt. Ebenso unberührt von dieser Kleingartenordnung bleibt die An-
wendung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) bezüglich der Beseigung
von Anlagen sowie der Nutzungsuntersagung.

7.1.2.
Bei der Errichtung von Baulichkeiten und Anlagen ist ein Grenzabstand zu den
angrenzenden Kleingärten von mindestens 0,60 m einzuhalten. Zu benachbar-
ten Grundstücken ist ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten, soern nach
den baurechtlichen Besmmungen nicht andere Regelungen gelten.

7.1.3.
Ungeachtet bestehender Pachtverhältnisse über mehrere zusammenhängen-
de Kleingärten, ist eine die Kleingartengrenzen übergreiende Bebauung und
Gestaltung unzulässig.
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7.2. Versiegelung des Kulturbodens
Die Versiegelung des Kulturbodens ist bei der Errichtung von Gartenlauben und
anderen zulässigen Anlagen au ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Versiege-
lung von Wegen und Freiächen mit Ortbeton, Bitumen u.ä. undurchlässiger
Materialien ist nicht gestaet.

7.3. Gartenlauben

7.3.1.
Die Größe der Gartenlaube einschließlich überdachtem Freisitz dar 24 m²
nicht überschreiten. Bauplanungsrechtliche Regelungen der Gemeinde oder
Beschlüsse des Kleingärtnervereins können eine geringere Größe der Garten-
laube vorschreiben.

7.3.2.
Die Gartenlaube dar nur eingeschossig sein. Die Giebelhöhe der Gartenlaube
dar 3,50 m und die Trauöhe 2,25 m nicht überschreiten. Die Unterkellerung
der Gartenlaube ist unzulässig. Alle Dachüberstände von mehr als 0,60 m wer-
den unabhängig von der Gestaltung der darunter liegenden Bodenäche als
überdachter Freisitz gewertet.

7.3.3.
Die Gartenlauben müssen in ihrer Ausührung einach sein. Dies ist gegeben,
wenn

• die Errichtung kostengünsg erolgt (keine kosten- und zeitauwändigen
Konstrukonen, preisgünsge Baumaterialien u.ä.);

• die Gartenlaube im Rahmen ihrer zuerkannten Funkonen (wie Auewah-
rung/Lagerung von Geräten, Düngemieln, Samen, Früchten etc., Nutzung
zum vorübergehenden Auenthalt, Verrichtung der Notdur) ausgestaet
und eingerichtet ist;

• die Gartenlaube mit einem geringen Auwand enernt und entsorgt wer-
den kann.Ökologischen Baustoen ist der Vorzug gegenüber herkömmli-
chen zu geben.

7.4. Kleingewächshäuser
Die Grundäche von Kleingewächshäusern in den Kleingärten dar 12 m² nicht
überschreiten. Die Giebelhöhe kann bis zu 2,50 m betragen. Ein Kleingewächs-
haus dar nicht zweckenremdet genutzt werden; in diesem Falle ist das Klein-
gewächshaus zu enernen. Au Folienzelte und ähnliche Einrichtungen treen
diese Besmmungen ebenalls zu.
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7.5. Veränderungen an Baulichkeiten

7.5.1.
Umbau-, Erweiterungs-, komplexe Instandsetzungsmaßnahmen der Baulich-
keiten und baulichen Anlagen bedüren der schrilichen Zusmmung des
Kleingärtnervereins. Daür erorderliche behördliche Genehmigungen richten
sich nach den baurechtlichen Besmmungen.

7.5.2.
Bestehen an den Baulichkeiten oder baulichen Anlagen durch Abnutzung, Alte-
rung, Wierungseinüsse oder sonsge Einwirkungen Mängel, die den Ge-
samteindruck der Kleingartenanlage beeinträchgen bzw. von denen Geahren
ausgehen können, kann der Kleingärtnerverein deren Beseigung verlangen.
Das tri auch zu, wenn durch Baulichkeiten oder bauliche Anlagen Schäden in
anderen Kleingärten oder au Gemeinschasächen verursacht wurden.

7.6. Einheitliche Baukörper
Bei der Errichtung sowie beim Umbau und der Erweiterung von Gartenlauben
sind Geräteräume und Toileen in einen einheitlichen Baukörper zu integrie-
ren. Bisher einzeln stehende Geräteräume und Toileen sind in diesem Zusam-
menhang abzureißen.

7.7. Bestandsschutz
An Gartenlauben, die unter die Bestandsschutzregelungen nach dem BKleingG
allen, sind alle Baumaßnahmen unzulässig, die über Erhaltungsmaßnahmen
hinausgehen. Modernisierungsmaßnahmen düren dem Pachtzweck gemäß
Kleingartenpachtvertrag nicht widersprechen.

7.8. Feuerstäen

7.8.1.
Das Errichten und Betreiben von Feuerstäen (z.B. Öen, Herde, Kamine) in den
Gartenlauben bzw. Kleingärten ist nicht gestaet. Ausnahmen sind in der nach-
stehenden Zier 7.8.2. geregelt.

7.8.2.
In den unter den Bestandsschutz allenden Gartenlauben ist das weitere Be-
treiben von Feuerstäen nur dann zulässig, wenn hierür eine entsprechende
gülge Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinegers nachgewiesen
wird.

7.8.3.
Werden Flüssiggasanlagen in Kleingärten und in den sich darin befndlichen
Baulichkeiten betrieben, ist der Kleingartenpächter verpichtet, die daür gel-
tenden rechtlichen Regelungen zu beachten und dem Kleingärtnerverein au
sein Verlangen die Abnahmebescheinigung bzw. den Prüescheid vorzuwei-
sen.



15

7.8.4.
Au schrilichen Antrag kann dem Pächter, unter Beachtung der euerrechtli-
chen Besmmungen, eine Zusmmung ür das Austellen eines handelsübli-
chen Grillkamins in einer Gesamthöhe, einschließlich Schlussstein und
Abdeckhaube, von maximal 2,50 m erteilt werden. Erteilte Auagen hinsicht-
lich des Standortes sind zu beolgen.

7.8.5.
Unter Zier 7.8.2. allende Feuerstäen und erlaubte Grilleinrichtungen düren
nicht zum Verbrennen von Grünschni, Laub, Hausmüll und anderen Abällen
benutzt werden. Es ist verboten, Grilleinrichtungen als Feuerstäe zum Heizen
zu benutzen. Die in der Zier 2.2.1. besmmten Verhaltensgrundsätze sind zu
beolgen.

7.8.6.
Bei Verstößen gegen die vorstehenden Bedingungen kann dem Kleingarten-
pächter die erteilte Genehmigung zum Austellen der Grilleinrichtung jederzeit
entzogen werden.

7.9. Errichtung und Betreiben von Brunnenanlagen

7.9.1.
Brunnen zur Zutageörderung von Grundwasser oder zur Gewinnung von Ober-
ächenwasser können errichtet und betrieben werden, wenn sie der kleingärt-
nerischen Nutzung des Kleingartens dienen und hierzu die wasserrechtliche
Anzeige bei der Stadt Leipzig, Amt ür Umweltschutz, Untere Wasserbehörde,
erolgte.

7.9.2.
Bestandteil der wasserrechtlichen Anzeige ist die schriliche Zusmmungser-
klärung des Kleingärtnervereins augrund des vorherigen schrilichen Antrages
des Kleingartenpächters. Diesem Antrag des Kleingartenpächters sind ein Lage-
plan und eine Erklärung über die beabsichgte Größe und Ausührung der
Brunnenanlage beizuügen. Die sonsgen behördlichen Anorderungen an die
wasserrechtliche Anzeige sind vom Kleingartenpächter zu erüllen. Diese Ver-
ahrensweise gilt auch ür Probebohrungen und Pumpversuche.

7.9.3.
Für alle aus der Errichtung und Betreibung von Brunnenanlagen sich ergeben-
den Verpichtungen, wie die Installaon einer Messeinrichtung, die Erüllung
von fnanziellen Forderungen, die Entrichtung einer Entnahmegebühr als kom-
munale Abgabe, eventuelle Schadensersatzansprüche von Drien usw. haet
ausschließlich der Kleingartenpächter als Eigentümer der Brunnenanlage.
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8. Nutzung des Kleingartens zu gärtnerischen Zwecken

8.1. Kleingärtnerische Nutzung und Bewirtschaung

8.1.1.
Kleingärten sind zu bewirtschaen und kleingärtnerisch im Sinne des § 1 Abs.
1 Nr. 1 BKleingG zu nutzen. Dabei hat der Anbau von Gartenbauerzeugnissen,
zu denen insbesondere Obst, Gemüse, Kräuter- und Gewürzpanzen sowie Blu-
men gehören, Vorrang. Die ausschließliche oder überwiegende Gestaltung der
Kleingärten als Zier- oder Erholungsgärten ist unzulässig.

8.1.2.
Die Bewirtschaung und Nutzung hat naturnah und umwelreundlich zu erol-
gen. Ein naturbelassener Kleingarten entspricht nicht der kleingärtnerischen
Nutzung im Sinne des BKleingG.

8.1.3.
Kleingärten sind vom Kleingartenpächter und von den zum Haushalt gehören-
den Personen zu bewirtschaen. Die Hile anderer Personen ist vorübergehend
gestaet. Dauert sie zusammenhängend länger als sechs Wochen oder ist dem
Kleingartenpächter die Bewirtschaung ohne remde Hile nicht mehr möglich,
sind durch den Kleingartenpächter Regelungen mit dem Kleingärtnerverein
bzw. Verpächter zu treen. Jedes darüber hinausgehende Überlassen des
Kleingartens an andere Personen ist unzulässig.

8.2. Anpfanzungen in Kleingärten

8.2.1.
In Kleingärten sind die Anpanzung und das Heranwachsenlassen z.B. vonWal-
nussbäumen, Haselnussbäumen bzw. -sträuchern, Esskastanien, Edeleber-
eschen und anderen Anpanzungen, die wegen ihrer Kronen- bzw.
Wurzelausweitungen, ihrer Wuchshöhe usw. die kleingärtnerische Nutzung be-
einträchgen können, nicht gestaet (siehe Anlage).

8.2.2.
Bei Neuanpanzungen von Kern- und Steinobstgehölzen ist Niederstämmen,
die als Busch-, Spindel- oder Spalierbaum gezogen werden können der Vorrang
zu geben. Sie sollten au schwachwachsender Unterlage stehen. Vorhandene
gesunde Hochstämme sind durch Schni au eine Hohl- oder Flachkrone zu
bringen. Kommt es durch Hochstämme zur Beeinträchgung der kleingärtneri-
schen Nutzung, sind diese au Verlangen des Kleingärtnervereins bzw. Verpäch-
ters zu enernen bzw. rückzuschneiden.
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8.2.3.
Für die Anpanzung werden olgende (Mindest-) Panzabstände empohlen
und (Mindest-) Grenzabstände besmmt:

8.2.4.
Die Grenzabstände ür Anpanzungen zu anderen Grundstücken richten sich
nach dem Sächsischen Nachbarrechtsgesetz.

8.3. Beeinträchgende Anpfanzungen
Anpanzungen, die wegen der Art ihres Wuchses und ihrer Höhe die kleingärt-
nerische Nutzung des eigenen Kleingartens bzw. der Nachbargärten oder die
Nutzung der angrenzenden Flächen sowie das Gesamtbild des Kleingartens
oder der Kleingartenanlage beeinträchgen oder eine Geahrenquelle darstel-
len können oder entgegen den Festlegungen angepanzt oder gezogen wurden
oder erkrankt oder überaltert sind, sind au Verlangen des Kleingärtnervereins
bzw. des Verpächters zu enernen.

9. Nutzung des Kleingartens zu Erholungszwecken

9.1. Erholungszwecke
Neben der Erholung durch die Gartenarbeit sind alle dem Erhalt und der Wie-
derherstellung der körperlichen und geisgen Kräe dienenden Handlungen
staha, soern sie nicht der kleingärtnerischen Nutzung des Kleingartens wi-

Empohlener
Panzabstand (m)

Verbindlicher
Grenzabstand (m)

Apel 2,50 - 3,00 2,00
Birne 3,00 - 4,00 2,00
Quie 2,50 - 3,00 2,00
Sauerkirsche 4,00 - 5,00 2,00
Paume 3,50 - 4,00 2,00
Pfrsisch, Aprikose, Nektarine 3,00 2,00
Süßkirsche

Einzelbaum,
Halbstamm

3,00
Obstgehölze in Heckenorm,
schlanke Spindeln u.a.
kleinkronige Baumormen
Beerenobst in Buschorm 1,50 - 2,00 1,25
Beerenobst in Stämmchenorm 1,00 - 1,25 1,00
Beerenobst in Spalierorm:
Himbeeren 0,40 - 0,50 0,75
Brombeeren 1,00 - 2,00 1,00
Weinreben, Kiwi 1,30 0,70
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dersprechen oder geeignet sind, Beläsgungen, Beeinträchgungen, Geahren
oder Schäden ür andere Personen hervorzuruen.

9.2. Grenzen der Erholung
Die Nutzung der Kleingärten zu Erholungszwecken dar nicht zur Verletzung
silicher oder rechtlicher Normen ühren.

10. Schutz der Pachlächen, Pfanzen-, Wasser- und Umweltschutz

10.1. Schutz der natürlichen Bedingungen
Der Kleingartenpächter ist verpichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten durch
sein Verhalten dazu beizutragen, dass die natürlichen Lebensbedingungen als
Grundlage ür die Existenz aller Lebewesen und Panzen gepegt, geschützt,
erhalten und gegebenenalls wiederhergestellt werden.

10.2. Gewässer- und Hochwasserschutz
Die sich aus den Rechtsvorschrien ergebenden Besmmungen zum Gewäs-
ser- und Hochwasserschutz sind vom Kleingärtnerverein und von den Kleingar-
tenpächtern einzuhalten. Bei der Errichtung von Baulichkeiten, Anlagen sowie
bei Anpanzungen ist ein 5,00m breiter Gewässerrandstreien zu Uern bzw. zu
Gewässern einzuhalten.

10.3. Schutz des Kulturbodens
Der Kulturboden ist durch eine entsprechende Bodenbearbeitung unter Ver-
wendung umwelreundlicher Miel und Verahren in einen gesunden Zustand
mit hoher Fruchtbarkeit zu versetzen und in diesem Zustand zu erhalten. Zu
diesem Zweck ist dem Einsatz von Humus aus der Komposerung, anderen or-
ganischen und humosen Düngern sowie der Gründüngung und dem Einsatz
von umwelreundlichen Mineralstoen (Kalk, Kali, Thomasmehl u.ä.) der Vor-
rang zu geben. Chemische Düngemiel sind bei Beachtung der Anwendungs-
vorschrien im Ergebnis regelmäßiger Bodenuntersuchungen sparsam
einzusetzen.

10.4. Schutz der heimischen Fauna
Die heimische Fauna, insbesondere Nützlinge, sind durch geeignete Maßnah-
men zu ördern und zu schützen. Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) ist es in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September verboten, He-
cken, Lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden, au den
Stock zu setzen oder zu beseigen, zulässig sind schonende Form- und Pege-
schnie zur Beseigung des Zuwachses der Panzen. Ausgenommen von die-
sem Verbot sind Bäume in den Kleingärten. Diese können unter Beachtung des
besonderen Artenschutzes (Nest- und Brutvorhaben) ganzjährig enernt wer-
den. Während der Brutzeit der Vögel ist das Schneiden von Hecken, Lebenden
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Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen au Geahren abwendende Maß-
nahmen und au den zulässigen Pegeschni zu begrenzen. Das Umsetzen von
Kompost-, Reisighauen o.ä. hat im Hinblick au etwaige Nester von Nützlingen
vorsichg zu erolgen.

10.5. Komposerung und Entsorgung

10.5.1.
Komposerbare Panzenabälle sind im Kleingarten achgerecht zu kompose-
ren. Zur Eindämmung von Panzenkrankheiten ist der wirksamen Isolierung in-
ekösen Panzenmaterials besondere Aumerksamkeit zu widmen. Mit
Feuerbrand beallenes Kernobst und Ziergehölze sowie mit Scharka (Panzen-
krankheit) beallenes Steinobst düren nicht komposert werden. Mit der Kohl-
hernie beallene Kohlpanzen sind über den Hausmüll zu entsorgen.

10.5.2.
Für die ordnungsgemäße Entsorgung nichtkomposerbarer Abälle ist der
Kleingartenpächter selbst verantwortlich. Solche Abälle sind, soern keine Ent-
sorgungsmöglichkeiten in der Kleingartenanlage vorhanden sind, außerhalb
der Kleingartenanlage entsprechend den geltenden Rechtsvorschrien und
kommunalen Regelungen zu entsorgen.

10.5.3.
Es ist verboten, Bauschu, Schro, Plaste, Asbest u.a. Materialien sowie nicht
komposerbare Abälle im Kleingarten zu vergraben. Unter dieses Verbot ällt
insbesondere das Vergraben von asbesthalgen Stoen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen. Bei Verstößen behält sich der Kleingärtnerverein Straanzeige und
Schadensersatzorderungen au Austausch des betroenen Muerbodens vor.

10.5.4.
Die Entsorgung erischer und menschlicher Fäkalien au dem Wege der Kom-
poserung ist zulässig. Unzulässig ist es, menschliche Fäkalien in undichten Be-
hältnissen zu sammeln, versickern zu lassen und unmielbar an Anpanzungen
auszubringen. Es sind bevorzugt Bio-Toileen zu verwenden.

10.6. Umgang mit asbesthalgen Stoen
Es ist verboten, asbesthalge Stoe, Zubereitungen und Erzeugnisse als Dach-
eindeckung, Fassadenverkleidung, als Einassung vonWegen, Beeten und Kom-
poserungsanlagen, als Blumenkästen oder zu anderen Zwecken zu
verwenden oder im Kleingarten, in der Gartenlaube oder in anderen Baulich-
keiten zu lagern. Vorhandene Dacheindeckungen aus Eternit oder anderen as-
besthalgen Stoen düren nur mit schrilicher Zusmmung des
Kleingärtnervereins (siehe 7.5.1.) instandgesetzt oder enernt werden. Der
Kleingärtnerverein kann vom Pächter verlangen, dass er die erorderliche Be-
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gutachtung und die gg. notwendigen Instandsetzungs-/Abrissarbeiten von ei-
ner Fachfrma durchühren lässt.

10.7. Verbrennen
Für das Ab- und Verbrennen von behandeltem Altholz, Abällen, Wiesen- und
Gartengut wie Reisig, Laub, Holzverschni u.ä. gelten in den aktuellen Fassun-
gen die Kommunalvorschrien der Stadt Leipzig sowie die Verordnung der
Sächsischen Staatsregierung über die Entsorgung von panzlichen Abällen
(Panzenaballverordnung – PanzAbV, § 2 Abs. 1 und 2) und der Bundesim-
missionsschutzverordnung. Unberührt bleiben behördliche Auagen bzw. er-
teilte Genehmigungen.

10.8. Pfanzenschutz in Kleingärten

10.8.1.
Jeder Kleingartenpächter ist gehalten, durch die Gestaltung eines naturnahen
Gartens, durch Mischkulturanbau, durch Nützlingsörderung und durch Einsatz
widerstandsähigen Saat- und Panzgutes der Erkrankung von Panzen und der
Ausbreitung von Panzenkrankheiten vorzubeugen und damit den Einsatz von
Panzenschutzmieln zu minimieren.

10.8.2.
Der Kleingartenpächter ist verpichtet, bei der Feststellung von Panzenkrank-
heiten Maßnahmen einzuleiten, die deren Ausweitung verhindern bzw. mini-
mieren. Insbesondere ist er verpichtet, durch die Beseigung erkrankter
Panzen oder Panzenteile, einschließlich Fruchtmumien, die Ausbreitung von
Panzenkrankheiten zu verhindern. Bei Verdacht au eine meldepichge
Panzenkrankheit ist der Kleingartenpächter zurMeldung an den Stadtverband
oder an das Amt ür Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig verpichtet. Im
Zweielsall ist beim Kleingärtnerverein oder beim Stadtverband achlicher Rat
einzuholen.

10.8.3.
Bei der unumgänglichen Anwendung von zugelassenen Panzenschutzmieln
ür nichtberuiche Anwender zur Abwehr von Panzenkrankheiten und Schäd-
lingen düren nur nützlingsschonende und umwelreundliche Hilsmiel ver-
wendet werden, die vom Hersteller mit dem Vermerk „Anwendung im Haus-
und Kleingartenbereich zulässig“ versehen sind. Hinsichtlich Kau, Auewah-
rung, Einsatz und Entsorgung von Restmengen und Behältnissen sind die Her-
stellervorschrien und einschlägige rechtliche Regelungen zu beolgen.

10.8.4.
Der Gebrauch von chemischen Unkraut- und Moosbekämpungsmieln ist au
Ausnahmeälle zu beschränken. Der Gebrauch von Salzen und chemischen
Auaumieln ist nicht gestaet.
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10.8.5.
Der Einsatz chemischer Insekzide und Schneckenkorn sollte zugunsten der
Förderung von Nützlingen au Ausnahmeälle beschränkt werden. Der Anwen-
dung von biologischen Hilsmieln ist der Vorrang zu geben.

11. Verstöße gegen die Kleingartenordnung

Verstöße gegen die Besmmungen dieser Kleingartenordnung berechgen den
Kleingärtnerverein bzw. den Verpächter zu Hinweisen, Auagen, Abmahnun-
gen und bei gegebenen Voraussetzungen gemäß BKleingG zur Kündigung des
Kleingartenpachtvertrages.
Unberührt hiervon bleiben die sich aus der Vereinsmitgliedscha ergebenden
Verantwortlichkeiten und die sich bei Verletzung von Gesetzen ergebenden
ordnungs-, stra- und zivilrechtlichen Folgen.

12. Haung

12.1. Allgemeine Haung
Der Kleingartenpächter haet nach den gesetzlichen Besmmungen, insbeson-
dere nach den Haungsgrundsätzen des BGB, ür alle Schäden, die aus seinem
Auenthalt in der Kleingartenanlage und aus der Nutzung des Pachtgegenstan-
des resuleren. Er haet insbesondere auch ür Schäden, die von den Baulich-
keiten, Anlagen und Anpanzungen und von anderen Quellen erhöhter Geahr
aus seinem Kleingarten ausgehen oder die durch die Nutzung von Gemein-
schaseinrichtungen oder das Halten bzw. Miühren von Tieren in der Klein-
gartenanlage entstehen.

12.2. Haung ür Quellen erhöhter Geahr
Betreibt der Kleingartenpächter Quellen erhöhter Geahren (Flüssiggasanlage,
Druckbehälter, Gartenteich u.a.), hat er einen gesonderten Hapichtschutz
abzuschließen und dem Kleingärtnerverein bzw. dem Verpächter au Verlangen
nachzuweisen.

13. Schlussbesmmungen

13.1. Allgemeine Ersatzklausel
Werden durch neue oder veränderte gesetzliche oder andere allgemeinver-
bindliche rechtliche Regelungen oder durch Beschlüsse übergeordneter Klein-
gärtnerorganisaonen Regelungen dieser Kleingartenordnung unwirksam, so
wird dadurch nicht die gesamte Kleingartenordnung unwirksam.
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13.2. Ermächgung ür Einzelregelungen
Die unwirksamen Regelungen sind durch den erweiterten Vorstand des Stadt-
verbandesmit wirksamen Regelungen zu ersetzen. Diese Regelungen haben bis
zur Beschlussassung durch die darauolgende Mitgliederversammlung des
Stadtverbandes Gülgkeit.
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Anlage (zu Punkt 8.2.1.)

Bäume, Sträucher und Konieren, die nicht ür eine Anpfanzung in einem
Kleingarten gemäß Bundeskleingartengesetz (BKleingG) zugelassen sind:

Es sind die häufgsten Panzen augeührt, die entweder augrund der zu er-
wartendenWuchshöhe undWuchsbreite oder ihrer Eigenscha als Wirtspan-
zen ür Schaderreger ür unsere Kulturpanzen einer kleingärtnerischen
Nutzung, wie im BKleingG geordert, nicht entsprechen.

Waldbäume, Parkbäume und Sträucher Begründung

Laubbäume:
Z.B. Ahorn, Birke, Buche, Eberesche, Eiche,
Erle Esche, Ginkgo, Haselnuss, Kastanie,
Pappel, Walnuss, Weide

Ungeeignete Baumorm, da höher als 20
m und bereits im kleinen Stadium große
Breite

Nadelbäume:

Z.B. Eiben, Fichten, Kieern, Lärchen,
Lebensbäume, Thujen, Mammut und
Aenschwanzbäume, Scheinzypressen,
Tannen, Wacholder, Zeder

Ungeeignete Baumorm, da höher als 20
m. Durch Verroung der allenden
Nadeln zwangsläufg Versauerung der
Böden. Wirtspanzen ür Schaderreger.
Flachwurzler können Gebäude und
Wege durch starken Wurzelwuchs
beschädigen.

Deck- und Blütensträucher:
Hasel (Corylus barbarum)

Wuchshöhe bis 6,00 mErbsenstrauch (Caragana arborescens)
Hartriegel (Cornus sanguinea)
Goldregen ( Laburnum anayroides) Wuchshöhe bis 7,00 m
Essigbaum (Rhus typhina) Wuchshöhe bis 8,00 m
Zierapel/-kirschen auch als Säule Wurzelausläuer sind nicht beherrschbar

Wirtspanze Schaderreger

Bocksdorn (Lycium barbarum)
Scharkrankheit

Haerschlehe (Prunus spinosa)
Feuerdorn (Pyracantha coccinea)

Feuerbrand meldepfichg!

Felsenbirne-Pralinenbaum (Amalanchier
levis)
Scheinquie (Chaenomeles japonica)
Rotdorn (Crataegus laevigata)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Zwergmispel (Cotoneaster horizontales)
Korkenzieherweide (Salix matsudana
Tortuosa)

Weidenbohrer

Mandelbäumchen (Prunus triloba) Monilla-Spitzendürre
Weymuths-Kieer (Pinus strobus) Johannisbeeren-,Säulen- und Blasenrost
Wacholder aller Art Birnengierrost
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Die in der Austellung genannten Gewächse sind ortlauend unter Beachtung
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der aktuellen Fassung zu ener-
nen, jedoch spätestens bei Pächterwechsel zu roden und zu entsorgen! Bei
Neupanzungen von Hecken hat Laubholz Vorrang. Hecken aus Konieren/Zy-
pressen sind nicht gestaet.

Es wird natürlich nicht ür die Vollständigkeit garanert, da die Liste einer stän-
digen Überarbeitung au Grund neuester Erkenntnisse unterliegt.

Vom Bundesverband Deutscher Gartenreunde (BDG) empohlene Gehölze:

Bezeichnung:

• Bauern-Hortensie (Hydrangea macrophylla)
• Buchsbaum (Buxus sempervirens)
• Fruchtskimmie (Skimmia japonica)
• Großblumiger Johannisstrauch (Hypericum ´Hidcote´)
• Hibiskus (Hibiscus syriacus)
• Liebesperlenstrauch (Callicarpa giraldii)
• Mahonie (Mahonia aquifolium)
• Schwarze Apelbeere (Aronia melanocarpa)
• Waldrebe (Clema�s)

Vom Bundesverband Deutscher Gartenreunde (BDG) empohlene
Obstgewächse:

Bezeichnung:

• Apelbeere, paumenblärig (Aronia x prunifolia)
• Brombeere (Rubus sec�o rubus)
• Garten-Erdbeere (Fragaria x ananassa)
• Himbeere (Rubus idaeus)
• Jostabeere (Ribes x nidigrolaria)
• Kultur-Heidelbeere (Vaccinium corymbosum)
• Kuper-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)
• Maibeere (Lonicera caerulea var. Edulis)
• Mini-Kiwi (Strahlengriel) (Ac�nidia arguta)
• Mirabelle (Prunus domes�ca subsp. syriaca)
• Pfrsich (Prunus persica)
• Paume (Prunus domes�ca subsp. domes�ca)
• Rote Johannisbeere (Ribes rubrum var. domes�cum)
• Säulen-Apel (Pyrus communis)
• Stachelbeere (Ribes uva-crispa)
• Süßkirsche (Prunus avium)
• Weiße Johannisbeere (Ribes rubrum var. domes�cum)


